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– Fachbeitrag D4-2021 – 

25.02.2021 

Mit dem Budget für Arbeit zum inklusiven Arbeitsmarkt? 
Teil I: Kritik an der rechtlichen Ausgestaltung des Budgets für Arbeit gemäß § 61 

SGB IX1 

Von Antonia Schmidt, M. mel., Rechtsreferendarin am OLG Dresden 

I. Einleitung 

Die Einführung des Budgets für Arbeit (BfA) wird dem Grunde nach sowohl durch die 
Politik, die Wissenschaft, die Rehabilitationsträger als auch durch die Verbände, die sich 
für Menschen mit Behinderungen einsetzen, befürwortet.2 Dennoch wurden, zum Teil 
bereits während des Gesetzgebungsverfahrens, hinsichtlich der Ausgestaltung des BfA 
im Einzelnen mehrere Kritikpunkte aufgeworfen, wovon die wesentlichen im Folgenden 
behandelt und untersucht werden. Leitend soll dabei die Frage sein, inwieweit auf diese 
Kritikpunkte zurückgeführt werden kann, dass die Zahl der Übergänge aus den Werk-
stäten für behinderte Menschen (WfbM) auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erheblich hin-
ter den Erwartungen zurückgeblieben ist und wie entsprechend durch den Gesetzgeber 
nachgebessert werden sollte.3 

II. Leistungsumfang 

1. Lohnkostenzuschuss 

Zu Recht befürwortet wird die Neueinführung eines Lohnkostenzuschusses, der auf 
Dauer gewährt werden und somit das Beschäftigungsverhältnis auf Dauer sichern kann. 

 

1 Dieser Beitrag wurde unter www.reha-recht.de als Fachbeitrag D4-2021 in der Kategorie D: 
Konzepte und Politik veröffentlicht; Zitiervorschlag: Schmidt: Mit dem Budget für Arbeit zum 
inklusiven Arbeitsmarkt? – Teil I: Kritik an der rechtlichen Ausgestaltung des Budgets für Ar-
beit gemäß § 61 SGB IX; Beitrag D4-2021 unter www.reha-recht.de; 25.02.2021. 

2  Bartsch, Plenarprotokoll 18/206, S. 20491; Schiewerling, Plenarprotokoll 18/206, S. 20493; 
Welti, Ausschuss-Drucksache 18(11)801, S. 221; Holtkamp, BTHG-Umsetzung Eingliede-
rungshilfe im SGB IX, 1. Aufl., S. 76; Deutscher Caritasverband e.V., Ausschuss-Drucksache 
18(11)801, S. 22; Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-
len, Stellungnahme zum Referentenentwurf (BTHG) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales, 2016, Anlage 1, S. 1.  

3  Vgl. Mattern, Das Budget für Arbeit – Diskussionsstand und offene Fragen (Teil I), Beitrag D5-
2020 unter www.reha-recht.de, S. 5. 
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Zuvor gab es einen solchen dauerhaften Lohnkostenzuschuss nicht – auch nicht außer-
halb des SGB IX.4 

Zu korrigieren sei hingegen die in zwei Richtungen ausgestaltete Begrenzung des Lohn-
kostenzuschusses in der Höhe gemäß § 61 Abs. 2 S. 2 SGB IX. Einerseits ist der Lohn-
kostenzuschuss auf höchstens 40 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 
SGB IV und somit auf einen absoluten Betrag begrenzt (in den alten Bundesländern auf 
1.316 Euro, in den neuen Bundesländern auf 1.246 Euro). Andererseits ist der Lohnkos-
tenzuschuss auf den relativen Betrag von 75 % des Arbeitsentgelts begrenzt. Dieses 
Zusammenspiel führe dazu, dass die 75 % des Arbeitsentgelts, wegen der zuvor ge-
nannten absoluten Begrenzung, nur im Falle einer Beschäftigung im Niedriglohnsektor 
ausgeschöpft werden könnten.5 Damit unterstelle man einerseits Menschen mit Behin-
derungen eine geringe Leistungsfähigkeit und setze sie mit Niedriglohnempfängern 
gleich, was eine Diskriminierung der Menschen mit Behinderungen darstelle.6 Anderer-
seits sei Folge der Begrenzung, dass besser zahlende, insbesondere tarifgebundene, 
Arbeitgeber nicht in vollem Umfang auf den Höchstprozentsatz von 75 % zurückgreifen 
könnten.7 Dies schwäche die Attraktivität des BfA und werde dazu führen, dass des Öf-
teren vom Angebot einer besser bezahlten Beschäftigung abgesehen werde.8 Die Mög-
lichkeit nach § 61 Abs. 2 S. 4 SGB IX durch Landesrecht von dem Prozentsatz der 
Bezugsgröße nach oben abzuweichen, lindere diese Problematik nur lokal.9 

Der absolute Höchstbetrag des Lohnkostenzuschusses ist zu erhöhen. Es ist aus den 
genannten Gründen zu befürchten, dass qualifizierte Menschen mit Behinderungen Be-
schäftigungen aufnehmen, für die sie überqualifiziert sind und zu niedrig entlohnt wer-
den10. Schon heute sind Menschen mit Behinderungen häufiger unterqualifiziert 

 

4  Nebe, Gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben – Impulse durch das Bundesteilhabege-
setz, SR 2/2019, S. 61 (70); Ritz in: Deinert/Welti, Stichwortkommentar Behindertenrecht, 
2. Aufl., Stichwort 45, Rn. 24. 

5  Deusch in: Dau/Düwell/Joussen (Hrsg.), Lehr- und Praxiskommentar Sozialgesetzbuch IX, 5. 
Aufl., Kommentierung zu § 61 SGB IX, Rn. 8; Wendt in: Großmann/ Schimanski (Hrsg.), Ge-
meinschaftskommentar zum SGB IX, 96. EL, Kommentierung zu § 61 SGB IX, Rn. 18.  

6  LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e.V./ Bundesverband privater Anbieter 
sozialer Dienste, Gemeinsame Stellungnahme zum Landesausführungsgesetz zum Bundes-
teilhabegesetz, 2018, S. 5. 

7  LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e.V./ Bundesverband privater Anbieter 
sozialer Dienste, Gemeinsame Stellungnahme zum Landesausführungsgesetz zum Bundes-
teilhabegesetz, 2018, S. 5; Deusch in: Dau/Düwell/Joussen (Hrsg.), Lehr- und Praxiskommen-
tar Sozialgesetzbuch IX, 5. Aufl., Kommentierung zu § 61 SGB IX, Rn. 8. 

8  LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e.V./ Bundesverband privater Anbieter 
sozialer Dienste, Gemeinsame Stellungnahme zum Landesausführungsgesetz zum Bundes-
teilhabegesetz, 2018, S. 5; Deusch in: Dau/Düwell/Joussen (Hrsg.), Lehr- und Praxiskommen-
tar Sozialgesetzbuch IX, 5. Aufl., Kommentierung zu § 61 SGB IX, Rn. 8; a.A.: 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, Stellungnahme 
zum Referentenentwurf (BTHG) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 2016, An-
lage 1, S. 3, wonach die Länderprojekte dies nicht bestätigt hätten. 

9  Deusch in: Dau/Düwell/Joussen (Hrsg.), Lehr- und Praxiskommentar Sozialgesetzbuch IX, 5. 
Aufl., Kommentierung zu § 61 SGB IX, Rn. 8. 

10  Vgl. Mattern, Rambausek-Haß, Wansing: Das Budget für Arbeit: Ausgewählte Ergebnisse 
einer explorativen Studie zu seiner Umsetzung – Teil II: Ausgestaltung und sozialversiche-
rungsrechtliche Fragestellungen, in Kürze unter www.reha-recht.de. 
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beschäftigt als Menschen ohne Behinderung.11 Das BfA darf diesen Missstand nicht ver-
stärken. Hinzu tritt, dass laut Gesetzesbegründung gerade auch Menschen mit einer 
seelischen Behinderung vom BfA profitieren sollen.12 Diese sind jedoch häufig hochqua-
lifiziert und somit bei einer Ausrichtung des BfA auf den Niedriglohnsektor benachtei-
ligt.13 

2. Vorbereitung der Inanspruchnahme 

Das BfA ist in seinem Leistungsumfang auf den Lohnkostenzuschuss sowie die Anlei-
tung und Begleitung am Arbeitsplatz begrenzt. Schon bei Erprobung des BfA in den Län-
dern habe sich jedoch gezeigt, dass auch vor Inanspruchnahme des BfA und 
insbesondere bei der Ermittlung von in Frage kommenden Beschäftigungsverhältnissen 
ein hoher Unterstützungsbedarf bestehe. Diese Zeitspanne der Anbahnung des BfA 
habe bei Ausgestaltung des § 61 SGB IX nicht genügend Berücksichtigung gefunden. 
Ganz im Gegenteil seien die Rehabilitationsträger sogar gemäß § 61 Abs. 5 SGB IX 
ausdrücklich nicht zur Ermöglichung eines Beschäftigungsverhältnisses verpflichtet. So-
mit verbleibe als Verantwortliche nur noch die WfbM, die gemäß § 219 Abs. 1 
S. 3 SGB IX auch für die Vorbereitung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
verantwortlich ist. In der Erprobung des BfA auf Länderebene habe sich jedoch gezeigt, 
dass die Hilfe der WfbM häufig nicht ausreichend gewesen sei und zusätzliche Unter-
stützung notwendig war.14 Zudem sei zu bedenken, dass vom BfA gerade auch Men-
schen profitieren sollen, die nicht zuvor in der WfbM beschäftigt waren. Sie seien bei der 
Suche nach einem Beschäftigungsverhältnis nahezu auf sich allein gestellt.15 

Die fehlende Verantwortlichkeit für die Vorbereitung des BfA ist ein Mangel, den es zwin-
gend zu beheben gilt. Nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen wird das BfA häu-
fig schon im ersten Schritt scheitern.16 Dies ist sowohl auf die fehlende Kenntnis vom 
BfA seitens der Menschen mit Behinderungen und der Arbeitgeber als auch auf eine 
mangelnde Bereitschaft der Arbeitgeber zur Einstellung von Menschen mit Behinderun-
gen zurückzuführen.17 Hier ist im Interesse einer breiten Aufklärung und eines Umden-
kens weiterhin Informationsarbeit sowohl bei öffentlichen Stellen, den WfbM, den 

 

11  Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Teilhabebericht der Bundesregierung über die Le-
benslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen, 2013, S. 130. 

12  Bundestags-Drucksache 18/9522, S. 255. 
13  Vgl. Deusch in: Dau/Düwell/Joussen (Hrsg.), Lehr- und Praxiskommentar Sozialgesetzbuch 

IX, 5. Aufl., Kommentierung zu § 61 SGB IX, Rn. 8; Poser, Ausschuss-Drucksache 18(11)801, 
S. 66. 

14  Ritz in: Deinert/Welti, Stichwortkommentar Behindertenrecht, 2. Aufl., Stichwort 45, Rn. 11. 
15  Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen, Budget für Arbeit erfolg-

reich gestalten, 2018, S. 3; vgl. Bundestags-Drucksache 18/9522, S. 255; Vgl. Mattern, Ram-
bausek-Haß, Wansing: Das Budget für Arbeit: Ausgewählte Ergebnisse einer explorativen 
Studie zu seiner Umsetzung – Teil I: Anspruchsvoraussetzungen und Zugang, in Kürze unter 
www.reha-recht.de   

16  Vgl. Ritz in: Deinert/Welti, Stichwortkommentar Behindertenrecht, 2. Aufl., Stichwort 45, Rn. 
11. 

17  Vgl. Mattern, Rambausek-Haß, Wansing: Das Budget für Arbeit: Ausgewählte Ergebnisse 
einer explorativen Studie zu seiner Umsetzung – Teil III, in Kürze unter www.reha-recht.de. 
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Menschen mit Behinderungen als auch den Arbeitgebern zu leisten.18 Die Information 
an die Arbeitgeber muss auf den Abbau von Vorbehalten, aber auch auf finanzielle As-
pekte gerichtet sein.19 Daneben bedarf es jedoch eines Beteiligten, der die Inanspruch-
nahme in Gang setzt und die Menschen mit Behinderungen bei der Ermittlung eines 
geeigneten Beschäftigungsverhältnisses unterstützt.20 Allein der allgemeine Auftrag an 
die WfbM, den Übergang zu fördern (§ 219 Abs. 1 S. 3 SGB IX), reicht hierzu nicht aus.21 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Rehabilitationsträger gemäß § 61 Abs. 5 SGB IX 
ausdrücklich nicht für die Anbahnung des BfA verantwortlich sind. Im Gegensatz dazu 
sind die Rehabilitationsträger im Rahmen des Budgets für Ausbildung gemäß § 61a 
Abs. 5 SGB IX ausdrücklich dazu aufgerufen, die Betroffenen bei der Suche nach einem 
Ausbildungsverhältnis zu unterstützen. Gleichlautend sollten auch beim BfA die Rehabi-
litationsträger zur Unterstützung beim Auffinden eines geeigneten Beschäftigungsver-
hältnisses verpflichtet werden. 

Ein Vorschlag, der darüber hinausgeht, sieht die Einführung eines eigenständigen An-
spruchs auf Förderung eines Übergangs vor, der von der WfbM unabhängig ist.22 

III. Zwischenfazit 

Um den Menschen mit Behinderungen mittels des BfA wirksam zum Übergang auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu verhelfen und so das Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben 
zu stärken, bedarf es einer Nachbesserung durch den Gesetzgeber. Die Verantwortlich-
keit für die Vorbereitung des BfA ist ausdrücklich den Rehabilitationsträgern aufzuerle-
gen und der Lohnkostenzuschuss zu erhöhen. 

Ihre Meinung zu diesem Fachbeitrag ist von großem Interesse für uns.  
Wir freuen uns auf Ihren Kommentar auf www.reha-recht.de. 

 

18  Vgl. Mattern, Das Budget für Arbeit – Diskussionsstand und offene Fragen (Teil III), Beitrag 
D7-2020 unter www.reha-recht.de, S. 4 f.; Straßner, Das Budget für Arbeit – Ein Erfahrungs-
bericht, RP Reha 4/2019, S. 25 (28); Nebe/Waldenburger, Budget für Arbeit, 1. Aufl., 
S. 181.; Mattern, Rambausek-Haß, Wansing: Das Budget für Arbeit: Ausgewählte Ergeb-
nisse einer explorativen Studie zu seiner Umsetzung – Teil III, in Kürze unter www.reha-
recht.de. 

19  Vgl. Nebe/Waldenburger, Budget für Arbeit, 1. Aufl., S. 183.  
20  Vgl. Mattern, Rambausek-Haß, Wansing: Das Budget für Arbeit: Ausgewählte Ergebnisse 

einer explorativen Studie zu seiner Umsetzung – Teil I: Anspruchsvoraussetzungen und Zu-
gang, Teil II: Ausgestaltung und sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen, in Kürze un-
ter www.reha-recht.de. 

21  Vgl. Ritz in: Deinert/Welti, Stichwortkommentar Behindertenrecht, 2. Aufl., Stichwort 45, Rn. 
11. 

22  Nebe/Waldenburger, Budget für Arbeit, 1. Aufl., S. 187. 
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